
  

 
Einzugsermächtigung 
 
Es besteht die Möglichkeit den Mitgliedsbeitrag vierteljährlich per Abbuchungsauftrag einzuzahlen. 
Der Mitgliedsbeitrag für 2012 beträgt per Abbuchungsauftrag EUR 204,-, inklusive EUR 5,- Spesen 
für den erhöhten administrativen Aufwand. Die Abbuchung erfolgt automatisch 4x jährlich a EUR 
51,- von Ihrem Konto.  
Falls Sie diese Variante in Anspruch nehmen möchten, dann bitten wir Sie, untenstehende 
Einzugsermächtigung bis 31.12.2011 an Ergo Austria – Bundesverband der ErgotherapeutInnen 
Österreichs,  Sobieskigasse 42/5, 1090 Wien zu senden.  
Davon ausgenommen sind KollegInnen, die einen Antrag auf Ermäßigung des Mitgliedsbeitrages 
stellen möchten – bitte warten Sie die Bestätigung über den ermäßigten Mitgliedsbeitrag ab. 
 
Bestehende Einzugsermächtigungen behalten bis auf Widerruf ihre Gültigkeit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Beatrix Gassner, Finanzreferentin 
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EINZUGSERMÄCHTIGUNG 
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NAME DES KONTOINHABERS      MITGLIEDSNR. 
 
........................................................................................................................................................... 
ANSCHRIFT 
 
........................................................................................................................................................... 
KONTOFÜHRENDE BANK    IBAN 
 
 
Hiermit ermächtige ich Ergo Austria – Bundesverband der ErgotherapeutInnen Österreichs 
(Zahlungsempfänger), Sobieskigasse 42/5, 1090 Wien - bis auf Widerruf, den von mir zu entrichtenden 
Mitgliedsbeitrag zu Lasten meines Kontos einzuziehen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt EUR 51,-/pro Quartal (die 
Abbuchung erfolgt jeweils am 11.1., 12.4., 12.7., 11.10.2012). 
Damit ist auch meine kontoführende Bank ermächtigt die Lastschrift einzulösen, wobei für diese keine 
Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann nicht, wenn mein Konto die erforderliche Deckung 
nicht aufweist.  
Ein Widerruf dieses Auftrages gilt ab dem Zeitpunkt des Einlangens bei der kontoführenden Bank des/der 
Zahlungspflichtigen. Der/die Zahlungspflichtige hat den Zahlungsempfänger gleichzeitig zu benachrichtigen. 
 
 
 
..............................    .................................................................................. 
Datum      Unterschrift des/der Zahlungspflichtigen 
 


